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RS OGH 1983/3/17 6Ob548/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1983

Norm

ABGB §1438 Ac

Rechtssatz

Besteht ein Schadenersatzanspruch des debitor cessus aus fehlerhafter Erfüllung eines Werkvertrages durch den

Zedenten, und hat letzterer seinen Anspruch auf Werklohn zediert, kann der debitor cessus diesen

Schadenersatzanspruch mangels Gegenseitigkeit nicht gegen einen Anspruch des Zessionars kompensieren oder

originär zwischen Zessionar und debitor cessus entstanden ist.
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